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A

Aufsicht

Die Mitarbeiter der Tagesbildungsstätte nehmen die Aufsichtspflicht über die Schüler wahr. Sie beginnt bei der Öffnung der Einrichtung mit dem Betreten des Geländes und endet beim Verlassen nach Unterrichtsschluss. Auch in Pausenzeiten und bei Unterrichtsgängen ist die Aufsicht gewährleistet. Die Aufsicht während der An- und Abfahrt ist durch den Fahrdienst abgedeckt. Sie beginnt beim Einsteigen in den Bus/Taxi und endet beim Betreten des elterlichen Grundstückes bzw. der Übergabe des Schülers an die Eltern oder eine andere von den Eltern benannte Person. 

Unfälle, die während des Unterrichtstages passieren, werden durch die Tagesbildungsstätte geregelt und verantwortet. Schüler, die eine behandlungsbedürftige Verletzung davontragen, werden einem Arzt (Krankenhaus oder Durchgangsarzt) vorgestellt. Die Erstversorgung ist durch den medizinischen Dienst des Christophorus-Werkes sicher gestellt.

Für Sachbeschädigungen am Eigentum eines anderen Schülers müssen die Schüler bzw. deren Eltern (Haftpflichtversicherung) aufkommen, soweit nicht die Beschädigung auf eine Aufsichtspflichtverletzung der Mitarbeiter der Tagesbildungsstätte zurückzuführen ist.

Außenbereich

Die Tagesbildungsstätte verfügt über einen großen Außenbereich, der viele Möglichkeiten bietet: Fußballfeld, Tischtennisplatte, Basketballfeld, Spielplatz mit behindertengerechten Spielgeräten, gepflasterte Wege zum Fahrrad fahren und Skaten.

B

Berufliche Orientierung/ Übergang: Schule- Beruf
Die berufliche Orientierung findet vornehmlich in den Abschlussstufenklassen im Rahmen des Lernbereichs „Arbeit und Beruf“ sowohl theoretisch als auch in Form von Praktika statt. Vor Beendigung der zwölfjährigen Schulbesuchszeit bietet die Tagesbildungsstätte in den letzten drei Schuljahren mehrere themenbezogene Informations- und Elternabende an.

Themen können sein: Die Inhalte des Lehrplanes; Das Konzept der Abschlussstufe:  Der Übergang Schule – Beruf; Betreuungsrecht; Grundsicherung; etc..
In Klasse 12 findet dann abschließend die persönliche Berufsberatung durch einen Berufsberater der Arbeitsagentur statt. Auf der Grundlage des Rehabilitationsantrages für berufsfördernde Maßnahmen wird hier noch einmal das für jeden Schüler individuell angemessene Eingangsverfahren in den Berufsbildungsbereich abgestimmt.

Mögliche Formen der Berufsbildung sind die Tagesförderstätte, der Berufsbildungsbereich der Werkstatt und das Berufsbildungswerk. Hinsichtlicht des Ziels der Integration von Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarfen in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis auf dem freien Arbeitsmarkt prüft der Gesetzgeber z. Zt. mehrere Maßnahmen für behinderte Menschen mit einem Leistungspotenzial im Grenzbereich zwischen WfbM und freien Arbeitsmarkt.
Betreuungsrecht

Mit Erreichen der Volljährigkeit ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich. Spätestens jetzt sind Eltern gegenüber ihren Kindern nicht mehr erziehungsberechtigt. Wenn jedoch Ihr Kind nach Vollendung des 18. Lebensjahres wegen seiner Behinderung seine Angelegenheiten nicht selbstständig regeln kann, braucht es einen Betreuer. Die Betreuung ist seit Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes an die Stelle der Vormundschaft über Volljährige getreten. Das Wesen der Betreuung besteht darin, niemanden zu entmündigen sondern in einem genau festgelegten Umfange für einen behinderten Menschen zu handeln. Bei persönlichen Angelegenheiten umfasst das insbesondere die Sorge für die Gesundheit, den Aufenthalt und die Lebensgestaltung und die Sorge um Vermögensangelegenheiten. 

Der Antrag auf Bestellung eines Betreuers muss beim Vormundschaftsgericht des Amtsgerichtes gestellt werden. In der Regel können Familienangehörige das Betreueramt übernehmen.
Weitere Informationen siehe Anlage 1
Beurlaubungen

Die Schüler erfüllen in der Tagesbildungsstätte ihre Schulpflicht ( § 58 und § 162 NSchG). Falls Sie aus dringenden Gründen Ihr Kind für einen Tag beurlauben möchten, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. Über eine längere Beurlaubung entscheidet die Leitung der Tagesbildungsstätte. Nur ausnahmsweise darf eine Beurlaubung vor und nach den Ferien erteilt werden (persönliche Härtefälle).

C

Christliche Erziehung

Grundlage unseres Miteinanders ist das christliche Menschenbild. Es besagt, dass jeder Mensch ein einmaliges Geschöpf Gottes ist, mit eigener Würde und von ihm geliebt wird. Und das jeder Mensch auf das „Du“ Gottes und das „Du“ des Mitmenschen angewiesen ist.

Die religiöse Erziehung ist wichtiger Bestandteil unseres Leitbildes und unserer Konzeption und findet Ausdruck im Religionsunterricht, dem gemeinsamen Gottesdienstbesuchen, der Feier der Feste und Gedenktage im Kirchenjahr und z.B. im Tischgebet.

Die Schüler(innen) werden auf Wunsch der Eltern auf die Taufe, die Erstkommunion oder Firmung bzw. auf die Konfirmation vorbereitet. Dem inklusiven Gedanken folgend, sollte auch die Vorbereitung auf das jeweilige Sakrament in den zuständigen Kirchengemeinden stattfinden.
Christophorus-Werk

Das Christophorus-Werk Lingen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dem christlichen und gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet hat, Dienste und Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderungen einzurichten und zu betreiben. Es hält ein differenziertes Angebot verschiedener ambulanter und mobiler Dienste vor und bietet Wohn-, Arbeits- und Schulungsstätten, Freizeit- und Fördermöglichkeiten an. Einrichtungen und Dienste sind:

· Frühförderung und Entwicklungsberatung

· Heilpädagogischer Kindergarten

· Sprachheilkindergarten Regenbogen

· Tagesbildungsstätte analog Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung
· Familienentlastender Dienst

· Wohnheime im Christophorus-Werk

· Berufsbildungswerk

· Werkstatt für behinderte Menschen

Das Christophorus-Werk ist Mitglied im Deutschen Caritas Verband.

E

Elternarbeit

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist von Seiten der Tagesbildungsstätte erwünscht. Ein jährlicher Elternsprechstag, sowie regelmäßige Elternabende, fördern den Informationsaustausch zwischen Eltern und den verantwortlichen Mitarbeitern. Zusätzlich können nach vorheriger Absprache bei Bedarf auch weitere Elterngespräche statt finden. 

Außerdem wird in der Regel ein Mitteilungsheft (DIN A 5 oder DIN A 6) genutzt, das die Schüler in ihren Schultaschen mitnehmen und das für Absprachen über die alltäglichen Belange wichtig ist.

Nach Absprache werden von den Klassenleitern gelegentlich Hausbesuche gemacht, um einen Schüler in seiner häuslichen Umgebung kennen zu lernen. Andererseits haben Eltern die Möglichkeit, nach Absprache in der Klasse ihres Kindes zu hospitieren, um so den Schulalltag kennen zu lernen.

Telefongespräche mit den Mitarbeitern sind  montags bis donnerstags von 7.30 – 8.30   bzw. 15.00 – 16.00 und freitags von 8.00 – 8.30 bzw. 13.30 – 14.00 möglich. 

Das Sekretariat ist montags bis donnerstags von 7.30 – 16.00 und freitags von 7.30 – 14.00 besetzt. Während der Unterrichtszeiten kann dort eine Nachricht für die Klasse hinterlassen werden.

Elternrat

Die Elternvertretung wird turnusgemäß alle zwei Jahre an einem Elternabend zu Beginn des Schuljahres (Oktober) gewählt. Von den Eltern jeder Klasse werden jeweils zwei Vertreter gewählt, die dann den Elternrat der Tagesbildungsstätte stellen. Der Elternrat wählt einen ersten und zweiten Vorsitzenden, zwei Vertreter und einen Schriftführer. 

Der Elternrat ist Mittler zwischen den Eltern und der Tagesbildungsstätte und ist damit Ansprechpartner für beide Seiten. Die Elternvertretung Ihrer Klasse können ihnen die Kollegen der Klasse nennen oder sie finden Sie auf unserer Homepage.
Der Elternrat vertritt die Interessen der Schüler, Eltern und der Einrichtung im Stadtelternrat und im Kreiselternrat. Außerdem arbeitet er in überregionalen Arbeitskreisen mit.

Entschuldigungen

Wenn Ihr Kind die Tagesbildungsstätte wegen einer Erkrankung nicht besuchen kann, melden Sie es bitte telefonisch im Sekretariat oder bei einem Mitarbeiter der Klasse ab. Benachrichtigen Sie bitte ebenso rechtzeitig telefonisch den Fahrdienst. Falls Ihr Kind länger als drei Tage fehlen wird, sprechen Sie bitte mit der Klassenleitung darüber. In besonderen Fällen behalten wir uns vor, eine ärztliche Bescheinigung zu verlangen.

Erkrankungen

Achten Sie bitte im Interesse Ihres Kindes darauf, dass es in ausreichendem Gesundheitszustand zur Tagesbildungsstätte kommt. Kinder mit fieberhaften oder ansteckenden Infekten müssen zu Hause versorgt werden – zum Wohle des erkrankten Kindes wie auch zum Schutz anderer Kinder. Bei einer Erkrankung, die während des Unterrichtstages auftritt, müssen wir Sie bitten, Ihr Kind von der Tagesbildungsstätte ab zu holen. Bei einem Verdacht auf eine ansteckende Krankheit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes darf Ihr Kind den Unterricht erst wieder besuchen, wenn es eine schriftliche Bescheinigung des Arztes mitbringt, dass es frei von ansteckenden Erkrankungen ist.

Bei Erkrankungen die zu lebensbedrohlichen Zustandsbildern führen können (z.B. Epilepsie, Allergien) ist es wichtig, dass Sie mit dem behandelnden Arzt/Ärztin und uns eine Vorgehensweise für den Notfall festlegen.

siehe auch Medikamentenausgabe! 

Erstkommunion

Die katholischen Schüler(innen) können auf Elternwunsch in der Tagesbildungsstätte auf die Erstkommunion vorbereitet werden.

F

Familienentlastender Dienst (FED)

Der FED (0591/9142870, Frau Strodt) ist eine ambulante Einrichtung des Christophorus-Werkes. Er betreut Menschen mit einer Behinderung, die in der Familie leben. Die Betreuung erfolgt entweder stundenweise oder auch tageweise, z.B. für ein Wochenende. Die Betreuung findet in der Regel bei Ihnen zu Hause statt. Außerdem führt der FED auch Ferienfreizeiten durch und bietet Hilfe bei der Pflege an. Die Aufwendungen für diese Pflegevertretung/Verhinderungspflege werden bis zu 28 Kalendertage im Jahr bis zu Höchstbeträgen je nach Pflegestufe von den Pflegeversicherungen übernommen.

Der FED berät Sie bzgl. Einstufung in eine Pflegestufe bzw. Höherstufung. Der FED ist autorisiert, die halbjährlichen Überprüfungstermine nach § 37 Abs. 3 SGB XI der Pflegekasse durchzuführen.

Ferien

Die Tagesbildungsstätte ist im Jahr 30 Tage geschlossen. Die Schließungszeiten werden am Anfang des Schuljahrs von der Leitung in einem Elternbrief bekannt gegeben.
Zusätzlich finden an zwei Tagen (Zeugnisferien) interne Fortbildungen zu aktuellen Themen für das gesamte Kollegium statt.
Während der Schulferien der allgemeinbildenden Schulen an denen die Tagesbildungsstätte geöffnet ist, ist der Besuch freiwillig. Um den Personaleinsatz planen zu können werden die Klassenleiter rechtzeitig vor den Ferien eine verbindliche Abfrage bei den Eltern durchführen, ob ihr Kind Ferien macht oder das Betreuungsangebot der Tagesbildungsstätte annimmt.

Firmung

Die katholischen Schüler(innen) der Tagesbildungsstätte können auf Elternwunsch auf die Firmung vorbereitet werden.

G

Gebäude und Räumlichkeiten

Zur Tagesbildungsstätte gehört das Haupthaus, das Haus 4 und das Haus Sietzen an der Hohenfeldstraße. Im Rahmen der kooperativen Beschulung im Grundstufenbereich werden die Grundstufenklassen 1-4 auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lingen an verschiedenen Grundschulen im Stadtgebiet (GS-Schepsdorf, Castellschule, Paul-Gerhard-Schule, Wilhelm-Berning-Schule, Matthias-Claudius Schule und GS-Holthausen) unterrichtet.

Im Haupthaus befindet sich ein Schwimmbad, ein Werk- und Materialraum, ein Computerraum, eine Bücherei, ein Raum für Lehrmaterialien sowie mehrere Fachräume; im Haus 4 befindet sich ein Snoezelenraum und in Haus 1 eine Turnhalle. Die Unterrichtsräume im Haupthaus verfügen jeweils über einen Lernbereich, einen lebenspraktischen -und einen Ruhebereich, eine Küche und sanitäre Anlagen.

Geschichte der Tagesbildungsstätte

Im Jahre 1965 wurde von 13 Gründungsmitgliedern der Verein „Kinderhilfe Lingen e.V.“ gegründet. Gründungsvater und langjähriger Vorsitzender war Dr. med. Lindgen. Nach einem ersten Bauabschnitt nahm im Juni 1965 die Tagesbildungsstätte mit 16 schulpflichtigen Kindern ihre praktische Arbeit auf. Nach dem II. und III. Bauabschnitt im April 1967 waren es bereits 50 Kinder. Im April 1971 kam ein Sonderkindergarten hinzu. Auch im Jahre 1971 wurde die Werkstatt für Behinderte mit zunächst 2 Gruppen aus der Tagesbildungsstätte in Betrieb genommen. Hier erfolgte eine stetige Erweiterung. Bereits 1972 begann man in den Räumlichkeiten der Werkstatt mit einer überbetrieblichen Berufsausbildung für lernbehinderte Jugendliche. Hieraus entstand später das Berufsbildungswerk (BBW). Im September 1974 wurde der Neubau der jetzigen Tagesbildungsstätte in Betrieb genommen. 1981 wurde der Neubau des Berufsbildungswerkes für 240 Auszubildende fertig gestellt und 1986 der Neubau der Werkstatt für Behinderte (WfB) für mehr als 300 Plätze. Da das Einzugsgebiet immer größer wurde, mussten Wohnmöglichkeiten geschaffen werden. So gibt es heute 2 Internate, etliche Wohnanlagen und weitere Angebote für betreutes Wohnen.

Grundsicherung: Grundsicherungsleistungen der Sozialhilfe
Seit 1.Januar 2003 (Anpassung zum 01.11.2010) gibt es auf der Grundlage des Grundsicherungsgesetzes (ab 01.01.05 Sozialgesetzbuch XII) die bedarfsgerechte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Damit soll der grundlegende Bedarf für den Lebensunterhalt dieser Menschen sichergestellt werden. Durch diese beitragsunabhängige Leistung soll die Zahlung von Sozialhilfe vermieden werden. Im Gegensatz zur Sozialhilfe wird auf Einkommen der Kinder oder Eltern nicht zurückgegriffen, wenn deren Jahreseinkommen 100.000 € nicht übersteigt. 

Anspruchsberechtigt sind Personen,

· die das 65. Lebensjahr (nur Geburten vor dem 01.01.1947- für Personen die später geboren sind, wird die Altersgrenze schrittweise angehoben) vollendet haben oder

· die das 18.Lebensjahr vollendet haben und – unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage – aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind,

· wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können.

Weitere Informationen siehe Anlage 3.

K

Kindergeld

Eltern erhalten für Kinder, die das 18.Lebensjahr vollendet haben und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten Anspruch auf Kindergeld ohne Rücksicht auf das Alter.

Klasse

Die Klassen werden in der Regel von Schülern einer Jahrgangsstufe gebildet. Aus pädagogischen oder organisatorischen Gründen werden im Einzelfall andere Zusammensetzungen vorgenommen. 

In einer Klasse sind in der Regel 7-9 Schüler(innen) mit unterschiedlicher Art, Grad und Schwere der Behinderung  zusammen gefasst. Dadurch wird das soziale Lernen gefördert.

In einer Klasse sind eine Klassenleiter(in) und eine pädagogische Mitarbeiter(in) eingesetzt. Zusätzlich wird in der Regel gleichzeitig eine weitere Hilfskraft tätig, z.B. Praktikanten.
Siehe auch: „Stufe“ 

Klassenfahrt

Es werden regelmäßig alle 2 Jahre Klassenfahrten durchgeführt, die die Gemeinschaft fördern und neue Erfahrungen ermöglichen sollen. Die Eltern werden durch die Elternabende über die geplanten Fahrten informiert. Es steht den Eltern grundsätzlich frei, ihr Kind mit auf eine Klassenfahrt zu schicken. 
Konfirmation

Die evangelischen Schüler(innen) können auf Elternwunsch in der Tagesbildungsstätte auf die Konfirmation vorbereitet werden.

Kosten

Die Kosten für den Besuch der Tagesbildungsstätte einschließlich der täglichen Beförderung werden auf Antrag der Eltern vom zuständigen Landkreis –das ist in der Regel der Landkreis Emsland- gemäß dem Bundessozialhilfegesetzes als Eingliederungshilfe getragen (BSHG § 39 und § 40 Abs. 1 Nr. 3, Hilfen zur Schulbildung). Das gilt unabhängig von der Einkommenshöhe der Eltern. Lediglich die häusliche Ersparnis (für Verpflegung, u.a.) wird von den Eltern an das Sozialamt gezahlt. Der Betrag ist nach Alter gestaffelt und beträgt von 14-17 Jahre ca. 40,- Euro. Ab dem 18. Lebensjahr werden monatlich ca. 5,- Euro weniger erhoben. Aktuelle Beträge sind über den Landkreis Emsland oder die Stadt Lingen zu erfragen. Man kann von der Zahlung dieses Betrages befreit werden, wenn sich nach Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse keine Unterhaltsverpflichtungen ergeben.

Für verschiedene Anlässe (Geburtstagsgeschenke, großes Frühstück, usw.), wird von jedem Schüler ein von der Klasse festgelegter Betrag erhoben. Dieser wird einmal monatlich eingesammelt. Im Rahmen des „Unterrichts zur Selbstversorgung“ werden davon auch die Lebensmittel für das gemeinsam zubereitete Frühstück eingekauft.

Auf Klassenfahrten wird von den Eltern ein Taschengeld mitgegeben. Absprachen über die Höhe werden auf den Elternabenden getroffen.

Unterrichtsmaterialien werden von der Tagesbildungsstätte übernommen. Für besondere Unterrichtsvorhaben kann jedoch ein Kostenbeitrag erhoben werden.

L

Leitbild

Das Christophorus-Werk Lingen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dem christlichen und gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet hat, Dienste und Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderungen einzurichten und zu betreiben.

Das Christophorus-Werk begleitet Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg in ein möglichst selbstbestimmtes Leben und unterstützt ihre Anliegen innerhalb unserer Gesellschaft. Es will mit den Menschen mit Behinderungen, ihren Eltern und Angehörigen eine Partnerschaft aufbauen und pflegen, die von gegenseitiger Akzeptanz und Verlässlichkeit geprägt ist.

Das Christophorus-Werk will durch ein weitgespanntes und differenziertes Angebot der Förderung und Betreuung die Voraussetzung dafür schaffen, dass Menschen mit Behinderungen in jedem Lebensalter und in jeder Lebensphase diejenigen Hilfen erhalten, die sie in ihrer Individualität zur Teilhabe an der Gesellschaft benötigen.

Lernbereiche

Auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte erfahren die Schüler ein umfassendes Unterrichtsangebot in der Form einer Ganztagsbeschulung, das folgende Lernbereiche beinhaltet:  

· Entwicklungsorientierter Lernbereich mit den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, Sprache und Denken

· Handlungsorientierter Lernbereich mit den Bereichen Selbstversorgung, Spielen/Freizeit, Soziale Beziehungen, Sachkunde, Mathematik, Lesen und Schreiben.

· Fachorientierter Lernbereich mit den Fächern Musik, Rhythmik, Ästhetische Erziehung, Religion, Werken, Hauswirtschaft und Sport/Schwimmen.

· Lebensorientierter Lernbereich (in der Abschlussstufe) mit Wohnen, Arbeit und Beruf, Ich-Erfahrung, Öffentlichkeit, Freizeit, Welt und Umweltschutz.

M

Mahlzeiten

Zum Lernbereich Selbstversorgung gehören die Einnahme von Mahlzeiten und auch damit verbundene Tätigkeiten wie Tisch decken, abräumen, Geschirr spülen, Tisch abwischen und den Boden fegen. In diesen Situationen wird regelmäßig das selbständige Handeln geübt und gefestigt. Durch einen Ämterplan lernen die Schüler Verantwortung für die ihnen übertragenen Aufgaben zu übernehmen.

Das gemeinsame Einnehmen der Mahlzeiten und die Gespräche bei Tisch fördern das soziale Miteinander.

Das Frühstück wird um ca. 9.00 Uhr eingenommen. Dazu bringt jeder Schüler in einer Brotdose etwas von zu Hause mit. In vielen Klassen findet einmal pro Woche das sogenannte „große Frühstück“ statt, das gemeinsam vorbereitet wird (siehe Kosten). Getränke werden vom Haus gestellt.

Das  Mittagessen, zubereitet von der Zentralküche des Christophorus-Werkes, wird um ca. 12.00  Uhr eingenommen. Falls erforderlich, wird für einzelne Schüler eine individuell abgestimmte Kost (Diätkost, Schonkost, usw.)  gestellt.

Zur „Obstpause“, die es an langen Tagen gibt (Mo bis Do), bringt jedes Kind eine Kleinigkeit von zu Hause mit. Bitte achten Sie auf eine gesunde Ernährung Ihres Kindes.

Medikamentenausgabe

Die Vergabe von Medikamenten bei akuter Erkrankung oder zur Prophylaxe muss grundsätzlich im Elternhaus erfolgen. Nach einer akuten Erkrankung oder bei einer chronischen Erkrankung kann es für das Wohlergehen Ihres Kindes erforderlich sein während des Unterrichtstages Medikamente einzunehmen. Diese notwendigen Medikamente dürfen von unseren Mitarbeitern jedoch nur nach ärztlicher Anweisung und schriftlichem Auftrag der Eltern/Sorgeberechtigten verabreicht werden. Sie bekommen dazu von uns bei Bedarf ein Antragsformular. 

O

Öffentlichkeitsarbeit

· www.tagesbildungsstaette-lingen.de-
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es über die Aktivitäten der Tagesbildungsstätte zu informieren und Gelegenheiten zur Begegnung mit unseren Schüler(innen) zu schaffen,  um mitzuwirken an der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und Vorurteile abzubauen.

Dazu findet einmal jährlich die Werkstattausstellung am ersten Adventswochenende der Gesamteinrichtung statt. Hier wird Gelegenheit gegeben, selbst Hergestelltes zu erwerben und sich bei Kaffe und Kuchen zu begegnen. Alle zwei Jahre gibt es ein großes Sommerfest der Gesamteinrichtung und in den Zwischenjahren häufig noch kleinere Sommerfeste und Themenfeste oder einen Tag der offenen Tür in einzelnen Teileinrichtungen.

Zu besonderen Anlässen werden Vertreter der Presse eingeladen oder Presseberichte zu Aktionen oder Veranstaltungen veröffentlicht.

Zweimal jährlich erscheint das „Blitzlicht“, eine Schrift mit Informationen aus den Einrichtungen des Christophorus-Werkes. Sie wird auch in der Tagesbildungsstätte an alle Mitarbeiter(innen), Schüler(innen) und deren Angehörige verteilt wird. 

Einmal jährlich erscheint die Schülerzeitung „Schau Rein“, ausschließlich mit Beiträgen der Tagesbildungsstättenschüler.

Möglichkeiten zur Begegnung suche wir in erster Linie mit Angehörigen, zu den Kirchengemeinden und verschiedenen allgemeinbildenden Schulen (z.B. Theaterkooperation mit dem Franziskusgymnasium, Kooperation mit dem TPZ, usw.).

Öffnungszeiten

Die Tagesbildungsstätte ist von Montag bis Freitag, außer während der 30 Schließungstage (siehe Ferien), für die Schüler geöffnet. Und zwar montags bis donnerstags von 8.00 – 15.00 Uhr und freitags von 8.00 – 13.30 Uhr.

Ein bis zwei pädagogische Tage im Schuljahr dienen der Unterrichtsvorbereitung, internen Fortbildung und Weiterentwicklung der Tagesbildungsstätte. Zusätzlich kann je nach Bedarf ein Förderplantag eingerichtet werden. Sofern diese pädagogischen Tage nicht in die Schließungs- und Ferienzeitzeit gelegt werden, wird möglichst ein Betreuungsdienst für die Schüler(innen) angeboten.

Öffnungszeiten des Sekretariates und Telefonzentrale: Mo. – Do. von 7.30 bis 16.00 Uhr sowie Freitags von 7.30 bis 14.00 Uhr
P

Pädagogische Tage

An den pädagogischen Tagen im Schuljahr – vornehmlich in der Betreuungszeit – bleibt die Tagesbildungsstätte geschlossen.

Persönliches Budget

Die niedersächsische Landesregierung hat beschlossen, ab dem 01.01.2004 ein „Modellvorhaben zur Einführung eines persönlichen Budgets für Menschen mit Behinderung“ einzurichten. 

Mit dem Persönlichen Budget können Menschen mit Behinderung die volljährig sind ihren Bedarf an Sachleistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz decken. Diese Leistungen werden in Geld umgerechnet und vom Sozialamt auf das persönliche Konto überwiesen. Damit können Menschen mit Behinderung die benötigten Dienstleistungen selbst einkaufen.

Weitere Informationen siehe Anlage 4.

Personal

Verschiedene Berufsgruppen ergänzen sich in ihrer Arbeit mit den Schülern. In den Klassen sind Erzieher mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung, Heilpädagogen, Sonderpädagogen, Erzieher und Heilerziehungspfleger eingesetzt. Die Klassen sind in der Regel mit zwei Fachkräften besetzt. Unterstützend ist in den Klassen oftmals zusätzlich eine Hilfskraft tätig: Zivildienstleistende, FSJ`ler (freiwilliges soziales Jahr) und Praktikanten.

Klassenübergreifend arbeiten Lehrer(innen) und verschiedene Fachkräfte in den Bereichen Kulturtechnik, Motorik und Wahrnehmung, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache/ Kommunikation. 

Pflegegeld

Pflegebedürftig sind Personen, wenn sie wegen einer körperliche, geistigen oder seelischen Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem Maße der Hilfe bedürfen. Ob Pflegebedürftigkeit vorliegt prüft der Medizinische Dienst der Krankenversicherung. Dieser legt auch die Zuordnung zu einer Pflegestufe fest.

Pflegebedürftige erhalten dann von der Krankenkasse Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung durch qualifizierte Fachdienste. Wird die häusliche Pflege nicht von einem ambulanten Pflegedienst erbracht, sondern von einer ehrenamtlichen Pflegekraft (z.B. einem Angehörigen), zahlt die Krankenkasse ein Pflegegeld. Die Höhe ist jeweils abhängig vom Grad der Pflegebedürftigkeit. Der Medizinische Dienst darf ohne das Einverständnis der Eltern nicht die Schulzeugnisse verlangen. 
Weitere Informationen siehe Anlage 5.

S

Schülertransport

Die Schüler(innen) werden mit Bussen und Taxis von zu Hause abgeholt und nach Unterrichtsschluss wieder nach Hause gefahren. Bei Bedarf wird eine Busbegleitung eingesetzt. Bitte informieren Sie die Busbegleitperson oder den Fahrer über Maßnahmen, die bei Ihrem Kind im Notfall getroffen werden müssen (z.B. Krampfanfall).

Der Schülertransport wird von mehreren Unternehmen durchgeführt und von Herrn Löpker organisiert. Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit ihm (Tel.: 059191420) in Verbindung.

Die Fahrtkosten für den täglichen Schülertransport sowie im Unterricht anfallende Fahrten (Klassenfahrt, Ausflug, Besichtigungen, Einkauf) sind in der Kostenübernahme durch den  Landkreises enthalten.

Wenn durch Bekanntgabe im Rundfunk die allgemeinbildenden Schulen wegen gefährlicher Eisglätte geschlossen bleiben, wird auch von uns keine Beförderung durchgeführt Siehe auch: www.vmz.de ). Wenn für die Zeit der Heimfahrt laut Wettervorhersagen mit extremer Glätte gerechnet werden muss, werden wir versuchen, durch eine Vorverlegung der Heinfahrt eine Gefährdung Ihres Kindes zu vermeiden. Wenn Eisglätte überraschend während der normalen Beförderungszeiten eintritt und wir den Fahrdienst insgesamt nicht mehr absagen können, können Sie selbstverständlich entscheiden, ob Sie Ihr Kind zu Hause lassen möchten, falls es noch nicht abgeholt sein sollte.

Schwerbehindertenausweis

Es gibt viele Nachteile, die behinderte Menschen im Arbeitsleben und in der Gesellschaft insgesamt in Kauf nehmen müssen. So haben behinderte Menschen meist typische Mehraufwendungen für die Lebenshaltung und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Nachteilsausgleiche (steuerliche Erleichterungen, Vergünstigungen im Personennahverkehr, KFZ-Nutzung, Vergünstigungen beim Wohnen) sollen etwas davon wieder wettmachen. Aber nicht jeder behinderte Mensch hat ohne weiteres Anspruch darauf. Die meisten Nachteilsausgleiche erhalten nur schwerbehinderte Menschen, bei denen der Grad der Behinderung und bestimmte gesundheitliche Merkmale festgestellt und ein Schwerbehindertenaus- weis ausgestellt wurde. 

Weitere Informationen siehe Anlage 6.

Stufen

Die Schüler(innen) werden, wenn sie die Tagesbildungsstätte von Anfang an durchlaufen, in die Unterstufe eingeschult. Neben der Einschulung ist auch eine Umschulung in die Tagesbildungsstätte – im allgemeinen von einer Förderschule für Lernhilfe – möglich, wenn ein veränderter sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. In der Regel werden Sie nach jeweils drei Jahren versetzt, zunächst in die Mittelstufe, dann in die Oberstufe und schließlich in die Abschlussstufe. Die Schulpflicht endet gem. § 65 NSchG nach 12 Schulbesuchsjahren. Eine Zurückstellung kann auf den Schulbesuch angerechnet werden. Eine Verlängerung ist nur in besonderen Ausnahmefällen möglich.

Jede Stufe hat eigene Unterrichtsinhalte und Lernziele, die den Fähigkeiten und Erschwernissen des einzelnen Schülers anzupassen sind und nicht von allen auf gleichem Niveau erreicht werden können. Die Lerninhalte werden in den einzelnen Stufen im Schwierigkeitsgrad aufbauend angeboten.

In der Unterstufe muss von den Schüler(innen) zunächst der Übergang vom Kindergarten zur Tagesbildungsstätte bewältigt werden. Sie müssen and die zeitliche und inhaltliche Strukturierung  des Tages herangeführt werden. Im Vordergrund steht das Erlernen von Grundlagen und sozialen Fähigkeiten und wird deshalb auch Vorstufe genannt.

In der Mittelstufe werden erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten altersgemäß gefestigt und fortgeführt. Im Bereich der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Mathematik) wird weiter differenziert.

In der Oberstufe steht die Entwicklung der Schüler(innen) zu Jugendlichen im Vordergrund und das Reifen ihrer Gesamtpersönlichkeit.

Im Alter von 15-18 Jahren besuchen die Schüler die Abschlussstufe, in der sie auf ihr Leben als Erwachsene vorbereitet werden. Sie werden nach eigenen Rahmenrichtlinien (Lehrplan; Curriculum) unterrichtet, die sich in die folgenden lebensorientierten Lernbereiche gliedern: Ich-Erfahrung, Wohnen, Freizeit, Arbeit und Beruf, Öffentlichkeit, Umwelt und Umweltschutz. Zur vorberuflichen Bildung wird von der Tagesbildungsstätte ein Betriebspraktikum in der Werkstatt für behinderte Menschen organisiert. Weiterhin werden, dem individuellen Entwicklungsstand der Schüler entsprechend,  mehrere Praktika (z.B. TFS, BBW oder freier Arbeitsmarkt) angeboten. 
Stundenplan

Der Stundenplan wird für jede Klasse zu Schuljahresbeginn festgelegt. Er hängt in der Klasse aus und wird für die Schüler, die nicht lesen können, durch Piktogramme verdeutlicht. Am ersten Elternabend jedes Schuljahres wird er den Eltern vorgestellt. Jeder Tag besitzt eine feste Struktur, die die Bedürfnisse, das Lerntempo und die Motivation der Schüler(innen) berücksichtigt. Für spezielle Fördermaßnahmen und Kursunterricht bei Fachkräften, für die Nutzung von Fachräumen und für die Einnahme von Mahlzeiten gibt es jeweils bindende Zeiten. Nach dem Mittagessen ist von 12.50 bis 13.20 Uhr eine gemeinsame Pause für alle Schüler(innen) festgelegt. Darüber hinaus wird im Tagesverlauf darauf geachtet, dass Phasen der Entspannung und der Anstrengung individuell abgestimmt werden.

T

Tagesbildungsstätte (TBST)

In Niedersachsen wird ein Nebeneinander verschiedener Formen von Einrichtungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung vorgehalten. Neben Schulen für Geistigbehinderte in kommunaler oder freier Trägerschaft gibt es Tagesbildungsstätten. Staatlich anerkannte Tagesbildungsstätten sind teilstationäre Einrichtungen zur schulischen Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Diese Form der Beschulung wird als Maßnahme der Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) durchgeführt. Die staatlich anerkannten Tagesbildungsstätten arbeiten auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes (§§ 162 ff).

Im Landkreis Emsland gibt es Tagesbildungsstätten in Papenburg, Meppen und Lingen.

Telefongespräche

Siehe „Elternarbeit“ oder „Öffnungszeiten“

Therapien und besondere Fördermaßnahmen

Manche Schüler benötigen für ihre Entwicklung besondere Therapien oder Fördermaßnamen. In der Tagesbildungsstätte gibt es folgende Möglichkeiten: Krankengymnastik, Logopädie, Bewegungstherapie im Bewegungsbecken, Motopädie und Heilpädagogische Entwicklungsbegleitung einzeln oder in Kleingruppen.

Die Dauer und Häufigkeit der Therapie oder Fördermaßnahme werden nach einer Besprechung der Fachkräfte festgelegt.

Um eine krankengymnastische Behandlung in der Tagesbildungsstätte durchführen zu können, brauchen wir ein ärztliches Rezept.

Die Fachkräfte stehen auch zu Elterngesprächen zur Verfügung. Krankengymnasten und Logopäden unterstützen die Eltern bei der Hilfsmittelbeschaffung.

U

Unfallversicherung

Alle Schüler(innen) sind über die gesetzliche Unfallversicherung bei allen Tätigkeiten versichert, die mit ihrem Aufenthalt in der Tagesbildungsstätte zusammen hängen und in deren organisatorischen Verantwortungsbereich liegen. Dazu zählen auch Schwimmunterricht, Schwimmfest, Unterrichtsgänge, Klassenfahrten und andere Veranstaltungen, wenn sie von der Tagesbildungsstätte organisiert werden. Mitversichert ist ebenfalls der Weg zwischen Wohnung und Tagesbildungsstätte, sofern er nicht unterbrochen wird. Es ist ohne Belang, auf welche Weise dieser Weg zurückgelegt wird.

Unterrichtsformen

Der Unterricht findet in unterschiedlichen Formen statt, die sich in der Art und Weise des Lehrens, der Organisation, der Aufgabenstellungen oder des Miteinanders unterscheiden. Genannt seien an dieser Stelle:

· Klassenunterricht, manchmal auch zusammen mit der Partnerklasse.

· Kursunterricht mit einer Gruppenzusammensetzung nach Fähigkeiten (z.B. in Mathematik, Lesen und Schreiben)

· Arbeitsgemeinschaften in der Mittel-, Ober- und Abschlussstufe mit einer Gruppenzusammensetzung nach individuellen Fähigkeiten und Neigungen (z.B. Werken, Entspannung, Tanz und Musik, Fußball, Spiel, Theater, Schwimmen)

· Einzelförderung, in der gezielt mit einem einzelnen Schüler gearbeitet wird, auch als lebenspraktisches Förderung über den ganzen Tag verteilt

· Projekte, in denen klassenübergreifend evtl. stufenübergreifend und in besonderem Maße erlebnisorientiert gearbeitet wird 

· Lernen außer Haus, z.B. bei Unterrichtsgängen zur Verkehrserziehung, zur Umwelterkundung, zum Einkaufen (Selbstversorgung, Hauswirtschaft), zu Besichtigungen

· Tagesfahrten werden im Zusammenhang mit dem Unterricht durchgeführt. Die Kosten müssen von den Eltern getragen werden. Es erfolgt jedoch rechtzeitige Absprache/Information.

V

Volljährigkeit

Was müssen Eltern beachten, wenn ihr Kind volljährig wird. Siehe Stichworte:

· Betreuung

· Grundsicherung

· Kindergeld

· Persönliches Budget

W

Wandzeitung/Schwarzes Brett

Die Wandzeitung wird von allen gestaltet. Anhand von großen Plakaten werden aktuelle Informationen und Ereignisse im Foyer veröffentlicht. Die Schüler(innen) arbeiten dabei mit dem Fotoapparat, schreiben Texte am Computer und führen Interviews durch.

Wäsche

Es ist hilfreich ihrem Kind mindestens eine Garnitur Wechselwäsche mitzugeben (Hose, Unterwäsche, Socken, T-Shirt/Pullover), damit sich ihr Kind bei Bedarf umziehen kann (Gartenarbeit, Materialerfahrung, Verschmutzungen). Die Kleidung wird in der Tagesbildungsstätte verwahrt und bei Bedarf zum Waschen mit nach Hause gegeben. 

Zum Schwimmunterricht sind Duschsachen und ein Handtuch mitzugeben.

Für die Zahnpflege sind dem Schüler entsprechende Utensilien mitzugeben. 

Z

Zeugnisse

Einmal jährlich zum Schuljahresabschluss erhält jeder Schüler ein Zeugnis, in dem über seine allgemeine Entwicklung und entsprechende Lernfortschritte berichtet wird. Es werden keine Noten vergeben und das Zeugnis ist nicht relevant für die Versetzung.

Zugang zur Tagesbildungsstätte

Voraussetzung für die Aufnahme in die Tagesbildungsstätte ist ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung. Dieser muss durch ein entsprechendes Gutachten der zuständigen Schulbehörde festgestellt werden. Die anschließende Zuweisung erfolgt durch den zuständigen Schulamtsdirektor der Landesschulbehörde, Außenstelle Meppen. Zusätzlich muss eine Einverständniserklärung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten vorliegen.
Von A bis Z
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